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V. Der zum ASHoken aus .dem Theater
N ^ °^ Eenkutscher kann den ad III genannten doppelten

| '" e verlangen, dagegen müssen ihm für das Warten
SO Pfg . besonders gezahlt werden. - narren

VI. Me Ziührer der sogen, Aamen-2»8a81ons

2h ^ z? f8er ? ^ 6d Z ^ tfahrten >/a der Taxe

VII . Del Aahrten außerhalb der Kladl
ReisE/s ^ i Handgepäck wie Handkoffer. Hutschachtel und
St 4 t «j®Ä elt fur  redes größere Stück Gepäck
so Pfg . ohne Rücksicht auf die Entfernung zu entrichten.

VIII . Mn Droschkenkutschern ist es untersagt
Trinkgelder zu verlangen.

XVIII . Tarif für die Gepäckträger auf den
Stationen der Königlichen Staats -, der
Taunus - u. der Heffifchen Ludwigs -Eifen-

bahn in der Stadt Wiesbaden.
1. Transport von der Bahn bis in die Stadt.

1) Für Gegenstände unter 15 Pfund,
Hutschachtel , Reisetasche rc. pr . Stück . . io Pfg

Zusammen jedoch höchstens . 25 Psa
2) Far emen Koffer, eine Kiste rc. von 15 bis 502 3

^ Pfund . zs
3) Für einen Koffer , eine Kiste oder einen sonstigen

schweren Pack von 50 — 100 . 35
4) Für desgl . von 100 — 200 Pfund . ' ' 50"
5) Für desgl . von über 200 Pfund nach Abkommen . "

2. Transport von de» Droschken in das Gepäckbüreau
oder an die Waggons und umgekehrt.

1) Für einen Koffer , eine Kiste oder sonstigen
schweren Pack . . . . . . . 10 Ria

2) Für jedes weitere Stück . ' ' 5 'P 3'
3) Für kleinere Gegenstände (cfr I a <l n m -- "

sammen . . 10
Sonstige hier nicht vorgesehene Dienstleistungen erfordern erst

eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber.
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